
Wissenswertes

Stiften spart Steuern
Noch ein gutes Motiv für Ihr Engagement: 
Spenden aus privatem oder Betriebsvermögen 
in den Vermögensstock einer gemeinnützigen 
Stiftung – Ihrer Treuhandstiftung – sind abzugs-
fähig. Die steuerliche Abzugsfähigkeit hat sich 
in den vergangenen Jahren deutlich erhöht. 

Privat
Spenden können auf Antrag im Jahr der Zuwendung 
und den folgenden neun Jahren bis zu einem Gesamt-
betrag von 1 Million Euro von der Steuerschuld abge-
zogen werden. Verheiratete können den Betrag von 
1 Million Euro pro Ehegatten und damit doppelt gel-
tend machen, vorausgesetzt, jeder Ehegatte hat eine 
maßgebliche Zuwendung geleistet.

Unternehmen
Sie können Spenden in Höhe von bis zu 20 Prozent  
des Gewinns aus einem Gewerbebetrieb oder bis zu 
vier Promille der Summe der gesamten Umsätze und 
der im Wirtschaftsjahr aufgewendeten Löhne und  
Gehälter geltend machen.

Spenden von Personengesellschaften wirken sich 
steuermindernd auf die Einkommensteuer der Gesell-
schafter und bei der Gewerbesteuer der Personenge-
sellschaft aus.

Spenden von Kapitalgesellschaften haben bei der Ge-
werbesteuer und der Körperschaftsteuer eine steuer-
mindernde Wirkung.
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Exzellent für unsere Region
Die Universität Bremen gehört zu den elf deutschen  
Exzellenzuniversitäten. Sie ist stark in der Forschung. 
Engagiert in der Lehre. Interkulturell und international. 
Ambitioniert und agil. Weltweit geschätzt. Sie pflegt  
intensiven Austausch mit Wissenschaft, Wirtschaft und 
Kultur der Region. Sie stellt sich den Herausforderungen 
unserer Zeit. Und sie ist geistige Heimat für Generatio-
nen von jungen Menschen, die hier mit Enthusiasmus 
studieren. Ihrer Unterstützung würdig.   

Universität Bremen

Stiftung der Universität Bemen

Ihre Treuhandstiftung – eine der Säulen unserer Universitätsförderung

Sie entscheiden über die Verwendung
Warum eine Treuhandstiftung unter dem Dach der  
Stiftung der Universität Bremen? Gründung und Verwal-
tung einer selbstständigen rechtsfähigen Stiftung sind 
sehr aufwändig. Bei einer (rechtlich unselbstständigen)  
Treuhandstiftung ist das viel einfacher, weil die staatliche 
Genehmigung entfällt. Errichtet wird sie durch einen  
Vertrag zwischen Stifter und Treuhänder. Eine Satzung 
legt Organisationsstrukturen fest, benennt den konkreten 
Zweck und regelt alle Nachfolgefragen. Das Stiftungsver-
mögen wird von der Stiftung der Universität Bremen als 
Sondervermögen verwaltet. 

Über die Verwendung der Mittel entscheiden Sie oder ein 
von Ihnen bestimmtes Kuratorium. Entschließen Sie sich, 
schon zu Lebzeiten (anstatt testamentarisch), eine Treu-
handstiftung zu gründen, erleben Sie persönlich, wie sich 
Ihre Stiftung entwickelt und was sie konkret bewirkt.

Eine solche Stiftung können Sie als Privatperson oder auch 
als Unternehmen einrichten. 

Gerne überlegen wir in einem persönlichen Gespräch  
mit Ihnen, wie sich Ihre Wünsche und Vorstellungen am 
besten umsetzen lassen.

Starke Hände fördern kluge Köpfe

In Ihrem Namen 
Zukunft sichern
Die Stiftung der Universität Bremen fördert den 
wissenschaftlichen Nachwuchs, stärkt innovative 
Forschungsprojekte und erschließt finanzielle 
Ressourcen für Forschung und Lehre. Ob privat 
oder mit Ihrem Unternehmen: Eine Treuhandstif-
tung ist die ideale Möglichkeit, diese Leistungen 
intensiv zu unterstützen – immer in Verbindung 
mit Ihrem guten Namen.  

Die Treuhandstiftung – Ihre eigene Stiftung
Mit einer Treuhandstiftung werden kluge Köpfe unter  
Ihrem Namen gefördert – dauerhaft und sicher. Damit 
Aufwand und Ertrag in einem vernünftigen Verhältnis 
stehen, ist ein Stiftungskapital ab 100.000 Euro sinnvoll.
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